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Lüneburger Heide 
4 Tage | 01.10. – 04.10.2022

Celle – Celle, mit seinen rund 70.000 
Einwohnern, gilt als südliches Tor zur Lü-
neburger Heide und ist ein Ort mit einer 
pittoresken Altstadt mit über 400 Fach-
werkhäusern und einem Schloss im Stil 
der Renaissance und des Barocks.

Celle liegt im Urstromtal der Aller, eines 
Nebenfl usses der Weser. Zur niedersäch-
sischen Landeshauptstadt Hannover im 
Südwesten sind es rund 40 km

1. Tag  |  Anreise
Anreise ins 4-Sterne Michel & Friends Lüne-
burger Heide Hotel.

2. Tag  |  Herzogstadt Celle mit Stadtführung
Nach dem Frühstück geht es mit dem Bus 
über Winsen, zum rund 42 km entfernten 
Celle. Dort erwartet uns die Stadtführerin zu 
einer interessanten Stadtführung. Nachmit-
tags bleibt Zeit, um die Sehenswürdigkeiten 
und Gastronomie der schönen Stadt Celle 
zu erkunden. Anschließend geht es mit dem 
Bus wieder zurück zu unserem Hotel, wo ein 
Abendessen auf uns wartet.

3. Tag  |  Lüneburger Heide
Nach einem guten Frühstück fahren wir in 
die Lüneburger Heide. Hier sind weidtäu-

LEISTUNGEN

 � Abhol-Service von zuhause möglich (Aufpreis)
 � Fahrt im modernen Reisebus
 � 3 x Hotelübernachtung, im Michel & Friends

 Hotel **** in Hodenhagen, Zimmer DU/WC,
 TV, Klimaanlage, Minibar, Nutzung des Hotel
 eigenen Hallenbades und der Sauna

 � 3 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
 � 3 x Abendbuffet 
 � 1 x Stadtführung durch Celle (ca. 2 Stunden)
 � 1 x Kutschfahrt durch die Lüneburger Heide

 (ca. 1 Stunde)

 REISEPREIS

pro Person im Doppelzimmer 469,- €
Einzelzimmer-Zuschlag 60,- €
Frühbucherbonus bis 02.08.2022 15,- €

Letzter Buchungstag  10.09.2022

mige Heidefl ächen erhalten, die inzwischen 
außerhalb der Lüneburger Heide, fast voll-
ständig verschwunden sind. Auf einer roma-
tischen Kutschfahrt von ca. 1 Stunde können 
wir diese außergewöhnlich Landschaft aus 
nächster Nähe bewundern. Und mit etwas 
Glück treff en wir auf Heidschnucken, eine 
Schafrasse, die es hier in der Heide gibt. Am 
späten Nachmittag erfolgt die Rückfahrt zu 
unserem Hotel.

4. Tag  |  Heimreise
Mit vielen Eindrücken verlassen wir die Lüne-
burger Heide und treten unsere Heimreise an. 
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1. Tag  |  Anreise
Nach einem gemeinsamen Abendessen 
startet ab 20 Uhr ein Musikabend im Fest-
saal mit Mario & Christoph.

Advent in Wernigerode 
3 Tage | 11.12. – 13.12.2022 40

LEISTUNGEN
 � Abhol-Service von zuhause möglich (Aufpreis)
 � Fahrt im modernen Reisebus
 � 2 x Übernachtung mit Halbpension im Harzer

 Kultur- & Kongresshotel**** Wernigerode
 � Alle Zimmer Bad/WC, Fön, Tel. Flatscreen-TV
 � 2 x reichhaltiges Frühstücksbuffet
 � 2 x Kalt/warmes Dinnerbuffet
 � 1 x Reiseleitung
 � 1 x Eintritt Musikabend - Mario & Christoph
 � 1 x Alleinunterhalter

 REISEPREIS
pro Person im Doppelzimmer 338,- €
Einzelzimmer-Zuschlag 26,- €
Frühbucherbonus bis 20.07.2022 15,- €

Letzter Buchungstag 30.08.2022

2. Tag  |  Ostharz – Quedlinburg
Nach unserem reichhaltigen Frühstück fah-
ren wir mit unserer Reiseleitung nach Qued-
linburg. Hier starten wir mit unserer Reise-
leitung in die malerische historische Altstadt. 
Kopfstein gepfl asterte Straßen führen uns 
durch verwinkelten Gassen, vorbei an ca. 
2000 Fachwerkhäuser aus acht Jahrhun-
derten. Ein besonderes Augenmerk richten 
wir auf den Markt mit Renaissance-Rathaus 
und Roland-Statue. Wir besuchen das  
UNESCO-Welterbe Thale - Hexentanzplatz, 
genießen einen sagenhaften Ausblick auf 
das Bodetal und sofern noch etwas Zeit zur 
Verfügng steht, unternehmen wir noch einen 
kleinen Waldspaziergang zur Walpurgishalle 
und zum Bergtheater.
Anschließend fahren wir durch das roman-
tische Bodetal mit den typischen kleinen 
Harz-Orten zur Rappbode-Talsperre, die 
höchste Staumauer Deutschlands.
Anschließend geht es zurück zum Hotel.

3. Tag  |  Heimreise
Nach dem Frühstück verlassen wir den Harz 
mit vielen Eindrücken. 
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Unsere Fahrten zu den schönsten
Weihnachtsmärkten 2022

Wir bringen Sie zu den schönsten Weih-
nachtsmärkten Deutschlands. Lassen Sie 
sich verzaubern von stimmungsvollen Lich-
tern, dem Duft von Glühwein und den vielen 
Leckereien. Genießen Sie die weihnachtli-
chen Stimmung auf den Märkten. Sie kön-
nen unbeschwert über die Märkte bummeln 

und müssen sich keine Gedanken machen 
um den Hinweg, Parkplätze und den Rück-
transport. Selbst den 2. Glühwein können 
Sie unbeschwert genießen, denn Sie werden 
von uns sicher wieder nach Hause gebracht. 
Lust auf vorweihnachtliche Stimmung?
Dann buchen Sie rechtzeitig bei uns, denn 

die Plätze sind begrenzt.
Sie möchten gerne mit Freunden, oder einer 
größeren Kolleginnen- und Kollegen-Runde 
einen Weihnachtsmarkt besuchen?
Rufen Sie uns an. Wir informieren Sie gerne 
und stehen mit Rat und Tat zur Verfügung.

Weihnachtsmarkt Stuttgart 2022
03.12.2022  |  pro Person 33,- €

Weihnachtsmarkt Esslingen 2022
03.12.2022  |  pro Person 33,- €

Weihnachtsmarkt Gengenbach 2022
10.12.2022  |  pro Person 29,- €

Weihnachtsmarkt Rüdesheim 2022
11.12.2022  |  pro Person 18,- €

Weihnachtsmarkt Michelstadt 2022
11.12.2022  |  pro Person 20,- €

Nachname: _____________________________________ Vorname: _____________________________________

Straße / Nr.: _____________________________________ PLZ / Ort: _____________________________________

Telefon: _____________________________________ E-Mail: _____________________________________

Vor- und Nachname 2. Teilnehmer:  __________________________  Separate Buchung 2. Teilnehmer      Ja □     Nein □
      (falls Name abweichend) 

Ich/Wir buche/n verbindlich folgende Reise:    Busreise □    Radreise □    Nr.: _____    Ziel: _______________________

Ich/Wir benötige/n folgendes Zimmer: Anzahl EZ: ______    Anzahl DZ: _______

Ich/Wir möchte/n eine Reise-Rücktrittskosten-Versicherung abschließen □          Ich/wir benötigen keine Versicherung □

Datum/Unterschrift:  ______________________________________________

Ich/Wir habe/n die Anforderungen und Reiseleistungen sowie die Reisebedingungen/AGB gelesen und erkenne/n diese mit meiner/unserer Unterschrift 
an. Ich erkläre ausdrücklich, dass ich die vertraglichen Verpfl ichtungen für alle von mir angemeldeten Teilnehmer übernehme.

REISEANMELDUNG
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Allgemeine Geschäftsbedingungen für Reiseverträge von Busunternehmen
1. Abschluss des Reisevertrages
a) Der Reisevertrag soll schriftlich mit den Formularen des Reiseveranstalters (Reiseanmeldung und Reisebestätigung) 
abgeschlossen werden. Sämtliche Abreden, Nebenabreden und Sonderwünsche sollen schriftlich erfasst werden. Bei 
Vertragsschluss oder unverzüglich danach wird dem Reisenden die vollständige Reisebestätigung ausgehändigt. Dazu 
ist der Reiseveranstalter nicht verpflichtet, wenn es sich um eine kurzfristige Buchung weniger als sieben Werktage vor 
Reisebeginn handelt.
b) An die Reiseanmeldung ist der Reisende zwei Wochen gebunden. Innerhalb dieser Frist wird die Reise durch den 
Veranstalter bestätigt. Kurzfristige Buchungen zwei Wochen vor Reisebeginn und kürzer führen durch die sofortige 
Bestätigung bzw. durch die Zulassung zur Reise zum Vertragsschluss.
c) Telefonisch nimmt der Reiseveranstalter, worauf der Reisende ausdrücklich hinzuweisen ist, lediglich verbindliche 
Reservierungen vor, auf die hin der Reisevertrag durch die schriftliche Reiseanmeldung, die der Reisende unverzüglich 
unterschrieben an den Veranstalter zurückzuleiten hat, und die Reisebestätigung geschlossen wird. Sendet der Rei-
sende die unterschriebene Reiseanmeldung nicht innerhalb einer Frist von 7 Tagen nach Zugang der Reiseanmeldung 
zurück, so kann der Reiseveranstalter von der Reservierung Abstand nehmen, sofern es der Reisende nach Aufforde-
rung wiederum unterlässt, die Reiseanmeldung unterschrieben an ihn weiterzuleiten. Schadensersatzansprüche wegen 
Nichteinhaltung der Reservierungsabrede bleiben hiervon unberührt. Der Reiseveranstalter bestätigt dem Reisenden 
bei elektronischen Buchungen den Zugang der Buchung unverzüglich auf elektronischem Weg.
d) Weicht die Reisebestätigung von der Reiseanmeldung des Reisenden ab, so liegt in der Reisebestätigung ein neuer 
Vertragsantrag, an den der Veranstalter 10 Tage gebunden ist und den der Reisende innerhalb dieser Frist annehmen 
kann. Für die Annahme wird die rechtzeitige Rücksendung der unterschriebenen Reiseanmeldung empfohlen.
e) Bei ausdrücklich und eindeutig im Prospekt, den Reiseunterlagen und in den sonstigen Erklärungen als vermittelt 
bezeichneten Fremdleistungen ist der Reiseveranstalter lediglich Reisevermittler. Bei diesen Reisevermittlungen ist 
eine vertragliche Haftung – außer bei Körperschäden-als Vermittler ausgeschlossen, soweit nicht Vorsatz oder gro-
be Fahrlässigkeit vorliegen, Hauptpflichten aus dem Reisevermittlervertrag betroffen sind, eine zumutbare Möglichkeit 
zum Abschluss einer Versicherung besteht oder zugesicherte Eigenschaften fehlen. Der Veranstalter haftet insofern 
grundsätzlich nur für die Vermittlung, nicht jedoch für die vermittelten Leistungen selbst (vgl. §§ 675, 631 BGB). Für den 
Vertragsschluss gelten die Bestimmungen der Ziffer 1. sinngemäß.
2. Zahlungen
a) Sämtliche Zahlungen (Anzahlung bzw. Restzahlung) des Reisenden sind nur nach Aushändigung des Sicherungs-
scheines unter Beachtung der nachfolgenden Bestimmungen zu leisten.
b) Nach Abschluss des Reisevertrages ist eine Anzahlung von 70,- Euro pro Person zu leisten.
c) Der Restbetrag ist auf Anforderung frühestens drei Wochen,-bei Reisen mit einer Mindestteilnehmerzahl nach Ziff. 11. 
allerdings frühestens zwei Wochen-vor Reisebeginn Zug um Zug gegen Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen, 
soweit für die Reise erforderlich und/oder vorgesehen (z. B. Hotelgutschein oder Beförderungsschein), zu zahlen. 
d) Vertragsabschlüsse innerhalb von zwei Wochen vor Reisebeginn verpflichten den Reisenden zur sofortigen Zahlung 
des gesamten Reisepreises Zug um Zug gegen Aushändigung der vollständigen Reiseunterlagen, soweit für die Reise 
erforderlich und/ oder vorgesehen (z.B. Hotelgutschein oder Beförderungsschein).
e) Die Verpflichtung zur Aushändigung eines Sicherungsscheines besteht nicht, wenn die Reise nicht länger als 24 
Stunden dauert, keine Übernachtung einschließt und der Reisepreis 75 Euro nicht übersteigt.
3. Leistungen
a) Prospekt- und Katalogangaben sind für den Reiseveranstalter bindend. Der Reiseveranstalter behält sich jedoch 
ausdrücklich vor, aus sachlich berechtigten, erheblichen und nicht vorhersehbaren Gründen vor Vertragsschluss eine 
konkrete Änderung der Prospekt- und Preisangaben zu erklären, über die der Reisende vor Buchung selbstverständlich 
informiert wird.
b) Die vertraglichen Leistungen richten sich nach der im Zeitpunkt des Vertragsschlusses maßgeblichen Leistungsbe-
schreibung (Prospekt/Katalog) sowie den weiteren Vereinbarungen, insbesondere nach der Reiseanmeldung und der 
Reisebestätigung. Ziffer 3.
c) ist zu beachten. c) Zusätzliche Zusicherungen, Nebenabreden, besondere Vereinbarungen oder vereinbarte Son-
derwünsche des Reisenden sollen in die Reiseanmeldung und insbesondere in die Reisebestätigung aufgenommen 
werden. Auf Ziffer 1. a) dieser Bedingungen wird Bezug genommen.
4. Preisänderungen
a) Der Reiseveranstalter kann vier Monate nach Vertragsschluss Preiserhöhungen bis zu 5 % des Gesamtreisepreises 
verlangen, wenn nachweisbar und erst nach Vertragsabschluss konkret eintretend einer Erhöhung der Beförderungs-
kosten, der Abgaben für bestimmte Leistungen, wie Hafen- oder Flughafengebühren, oder einer Änderung der für die 
betreffende Reise geltenden Wechselkurse Rechnung getragen wird. Auf den genannten Umständen beruhende Preis-
erhöhungen sind nur insoweit zulässig, wie sich die Erhöhung ausgehend vom Beförderungs-, Abgaben- und Wechsel-
kursanteil konkret berechnet auf den Reisepreis auswirkt.
b) Eine Preiserhöhung kann nur bis zum 21. Tag vor dem vereinbarten Abreisetermin verlangt werden. Eine nach Ziffer 
4.a) zulässige Preisänderung hat der Reiseveranstalter dem Reisenden unverzüglich nach Kenntnis vom Preiserhö-
hungsgrund zu erklären.
c) Bei Preiserhöhungen nach Vertragsschluss um mehr als 5 % des Gesamtreisepreises kann der Reisende kostenlos 
zurücktreten oder stattdessen die Teilnahme an einer anderen mindestens gleichwertigen Reise verlangen, wenn der 
Veranstalter in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten.
d) Die Rechte nach Ziffer 4.c) hat der Reisende unverzüglich nach der Erklärung des Reiseveranstalters diesem gegen-
über geltend zu machen.
5. Leistungsänderungen
a) Änderungen und Abweichungen einzelner Reiseleistungen vom vereinbarten Inhalt des Reisevertrages, die nach Ver-
tragsabschluss notwendig werden und vom Reiseveranstalter nicht wider Treu und Glauben herbeigeführt wurden, sind 
nur gestattet, soweit die Änderungen oder Abweichungen nicht erheblich sind und den Gesamtzuschnitt der gebuchten 
Reise nicht beeinträchtigen.
b) Eine zulässige Änderung einer wesentlichen Reiseleistung hat der Reiseveranstalter dem Reisenden unverzüglich 
nach Kenntnis vom Änderungsgrund zu erklären.
c) Im Fall der erheblichen Änderung einer wesentlichen Reiseleistung kann der Reisende vom Vertrag zurücktreten 
oder stattdessen die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Veranstalter 
in der Lage ist, eine solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. Ziffer 4 c) gilt 
entsprechend.
d) Für den Fall einer zulässigen Änderung bleiben die übrigen Rechte (insbesondere Minderung, Schadensersatz) unberührt.
6. Rücktritt des Kunden
a) Nach dem jederzeit möglichen Rücktritt ist der Reisende verpflichtet, grundsätzlich pauschal folgende Entschädi-
gungen zu zahlen: Erfolgt der Rücktritt bis 28 Tage vor Reisebeginn 5 % des Gesamtreisepreises, 27. bis 22.Tag vor 
Reisebeginn 15 % des Gesamtreisepreises, 21. bis 15.Tag vor Reisebeginn 35 % des Gesamtreisepreises, 14. bis 8 Tag 
vor Reisebeginn 50 % des Gesamtreisepreises, 7. bis 1 Tag vor Reisebeginn 80 % des Gesamtreisepreises, bei Rücktritt 
am Abreisetag fallen 100 % des Gesamtpreises, als Stornokosten an.
b) Maßgeblich für den Lauf der Fristen ist der Zugang der Rücktrittserklärung beim Reiseveranstalter oder bei der Bu-
chungsstelle. Dem Reisenden wird der schriftliche Rücktritt empfohlen. c) Dem Reisenden wird ausdrücklich der Nach-
weis gestattet, ein Anspruch auf Entschädigung sei überhaupt nicht entstanden oder die Entschädigung sei wesentlich 
niedriger als die Pauschale.
7. Änderungen auf Verlangen des Reisenden
Verlangt der Reisende nach Vertragsschluss Änderungen oder Umbuchungen, so kann der Reiseveranstalter bei Vor-
nahme entsprechender Umbuchungen ein Bearbeitungsentgelt von 15 Euro verlangen, soweit er nach entsprechender 
Information des Reisenden nicht eine höhere Entschädigung nachweist, deren Höhe sich nach dem Reisepreis unter 
Abzug des Wertes der vom Reiseveranstalter ersparten Aufwendungen sowie dessen bestimmt, was der Reiseveran-
stalter durch anderweitige Verwendung der Reiseleistung erwerben kann.
8. Ersatzreisende
a) Der Reisende kann sich bis zum Reisebeginn durch einen Dritten ersetzen lassen, sofern dieser den besonderen 
Reiseerfordernissen genügt und seiner Teilnahme nicht gesetzliche Vorschriften oder behördliche Anordnungen entge-
genstehen und der Reiseveranstalter der Teilnahme nicht aus diesen Gründen widerspricht. b) Der Reisende und der 
Dritte haften dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für den Reisepreis.
c) Der Reisende und der Dritte haften dem Reiseveranstalter als Gesamtschuldner für die durch die Teilnahme des 
Dritten entstehenden Mehrkosten, regelmäßig pauschaliert auf 15 Euro, wobei es dem Reisenden und dem Dritten 
ausdrücklich gestattet ist, einen niedrigeren oder keinen Mehraufwand nachzuweisen.
9. Reiseabbruch
Wird die Reise infolge eines Umstandes abgebrochen, der in der Sphäre des Reisenden liegt (z.B. Krankheit), so ist der 
Reiseveranstalter verpflichtet, bei den Leistungsträgern die Erstattung ersparter Aufwendungen sowie erzielter Erlöse 
aus der Verwertung der nicht in Anspruch genommener Leistungen zu erreichen. Das gilt nicht, wenn völlig unerhebliche 
Leistungen betroffen sind oder wenn einer Erstattung gesetzliche oder behördliche Bestimmungen entgegenstehen. 
10. Störung durch den Reisenden
Der Reiseveranstalter kann den Reisevertrag fristlos kündigen, wenn der Reisende trotz Abmahnung erheblich weiter 
stört, so dass seine weitere Teilnahme für den Reiseveranstalter und/oder die Reiseteilnehmer nicht mehr zumutbar 
ist. Dies gilt auch, wenn der Reisende sich nicht an sachlich begründete Hinweise hält. Dem Reiseveranstalter steht in 
diesem Fall der Reisepreis weiter zu, soweit sich nicht ersparte Aufwendungen und Vorteile aus einer anderweitigen 
Verwertung der Reiseleistung(en) ergeben. Schadensersatzansprüche im Übrigen bleiben unberührt.

11. Mindestteilnehmerzahl
 a) Ist in der Beschreibung der Reise (Prospekt/Katalog) ausdrücklich und in der Reisebestätigung auf eine bestimmte 
Mindestteilnehmerzahl und die Rücktrittserklärungsfrist (spätestens bis zwei Wochen vor Reisebeginn) hingewiesen, 
so kann der Reiseveranstalter erklären, dass die Mindestteilnehmerzahl nicht erreicht und die Reise nicht durchgeführt 
wird. b) Der Reiseveranstalter wird dem Reisenden die Erklärung nach Ziffer 11. a) unverzüglich nach Kenntnis der 
nichterreichten Teilnehmerzahl, spätestens bis zwei Wochen vor Reisebeginn zugehen lassen. c) Der Reisende kann 
die Teilnahme an einer mindestens gleichwertigen anderen Reise verlangen, wenn der Veranstalter in der Lage ist, eine 
solche Reise ohne Mehrpreis für den Reisenden aus seinem Angebot anzubieten. d) Der Reisende hat sein Recht nach 
Ziffer 11.c) unverzüglich nach Zugang der Erklärung des Reiseveranstalters diesem gegenüber geltend zu machen. e) 
Macht der Reisende nicht von seinem Recht nach Ziffer 11. c) Gebrauch, so ist der vom Reisenden gezahlte Betrag 
unverzüglich zurückzuerstatten.
12. Kündigung infolge höherer Gewalt
a) Erschwerung, Gefährdung oder Beeinträchtigung erheblicher Art durch nicht vorhersehbare Umstände wie Krieg, 
innere Unruhen, Epidemien, hoheitliche Anordnungen (Entzug der Landerechte, Grenzschließungen), Naturkatastro-
phen, Havarien, Zerstörung von Unterkünften oder gleichgewichtige Fälle berechtigen beide Teile zur Kündigung des 
Reisevertrages.
b) Im Fall der Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder noch zu erbringende Reiseleistungen eine nach 
§ 638 Abs. 3 BGB zu bemessende Entschädigung verlangen.
c) Der Reiseveranstalter ist im Kündigungsfall zur Rückbeförderung verpflichtet, falls der Vertrag die Beförderung mit 
umfasst. In jedem Fall hat er die zur Vertragsaufhebung erforderlichen Maßnahmen zu ergreifen.
d) Die Mehrkosten der Rückbeförderung tragen die Parteien je zur Hälfte, die übrigen Mehrkosten hat der Reisende 
zu tragen.
13. Gewährleistung und Abhilfe
a) Sind die Reiseleistungen nicht vertragsgemäß, so kann der Reisende Abhilfe verlangen, sofern diese nicht einen 
unverhältnismäßigen Aufwand erfordert. Die Abhilfe besteht in der Beseitigung des Reisemangels bzw. einer gleich-
wertigen Ersatzleistung.
b) Der Reisende kann die Herabsetzung des Reisepreises nach § 638 Abs. 3 BGB verlangen, wenn er den oder die 
Reisemängel beim Reiseleiter, oder falls dieser nicht erreichbar ist, beim Reiseveranstalter direkt anzeigt, soweit nicht 
erhebliche Schwierigkeiten die Mängelanzeige gegenüber dem Reiseveranstalter unzumutbar machen. Die Telefon- 
und Telefaxnummern ergeben sich aus den Reiseunterlagen. Unterlässt der Reisende schuldhaft die Mängelanzeige, 
so stehen ihm keine Ansprüche auf Herabsetzung des Reisepreises zu. Hat der Reisende mehr als die geminderte 
Vergütung gezahlt, so ist der Mehrbetrag vom Unternehmer zu erstatten. Die §§ 346 Abs. 1, 347 Abs. 1 des Bürgerlichen 
Gesetzbuches finden entsprechende Anwendung.
c) Ist die Reise mangelhaft und leistet der Veranstalter nicht innerhalb der vom Reisenden bestimmten angemessenen 
Frist Abhilfe, so kann der Reisende auch selbst Abhilfe schaffen und den Ersatz der erforderlichen Aufwendungen 
verlangen. Einer Fristsetzung bedarf es nicht, wenn der Reiseveranstalter die Abhilfe verweigert oder ein besonderes 
Interesse des Reisenden die sofortige Selbsthilfe rechtfertigt.
d) Wird die Reise durch einen Mangel erheblich beeinträchtigt, so kann der Reisende eine angemessene Frist zur Abhilfe 
setzen. Verstreicht die Frist nutzlos, kann der Reisende den Reisevertrag kündigen. Die Fristsetzung ist entbehrlich, 
wenn die Abhilfe unmöglich ist, verweigert wird oder die sofortige Kündigung durch ein besonderes Interesse des Rei-
senden gerechtfertigt ist. Das gilt entsprechend, wenn dem Reisenden die Reise infolge eines Mangels aus wichtigem 
und für den Reiseveranstalter erkennbarem Grund nicht zuzumuten ist.
e) Bei berechtigter Kündigung kann der Reiseveranstalter für erbrachte oder zur Beendigung der Reise noch zu erbrin-
gende Reiseleistungen eine Entschädigung verlangen. Für deren Berechnung sind der Wert der erbrachten Reiseleis-
tungen sowie der Gesamtpreis und der Wert der vertraglich vereinbarten Reiseleistungen maßgeblich (vgl. § 638 Abs. 
3 BGB). Das gilt nicht, sofern die erbrachten oder zu erbringenden Reiseleistungen für den Reisenden kein Interesse 
haben. Der Reiseveranstalter hat die erforderlichen Maßnahmen zu treffen, die infolge der Vertragsaufhebung notwen-
dig sind. Ist die Rückbeförderung vom Reisevertrag mit umfasst, so hat der Reiseveranstalter auch für diese zu sorgen 
und die Mehrkosten zu tragen.
f) Der Reisende kann unbeschadet der Minderung oder der Kündigung Schadensersatz wegen Nichterfüllung verlangen, 
es sei denn, der Mangel beruht auf einem Umstand, den der Reiseveranstalter nicht zu vertreten hat.
14. Mitwirkungspflicht
Der Reisende ist verpflichtet, die ihm zumutbaren Schritte zu unternehmen, um eventuelle Schäden gering zu halten. Auf 
die Ziffern 10. und 13. wird Bezug genommen.
15. Haftungsbeschränkung
a) Die vertragliche Haftung des Reiseveranstalters für Schäden, die nicht Körperschäden sind, ist auf den dreifachen 
Reisepreis beschränkt,
aa) soweit ein Schaden des Reisenden weder vorsätzlich noch grob fahrlässig herbeigeführt wird, oder
bb) soweit der Reiseveranstalter für einen dem Reisenden entstehenden Schaden allein wegen eines Verschuldens 
eines Leistungsträgers verantwortlich ist.
b) Gelten für eine von einem Leistungsträger zu erbringende Reiseleistung internationale Übereinkommen oder auf 
diesen beruhende gesetzliche Bestimmungen, nach denen ein Anspruch auf Schadensersatz nur unter bestimmten 
Voraussetzungen oder Beschränkungen geltend gemacht werden kann, so kann sich der Reiseveranstalter gegenüber 
dem Reisenden auf diese Übereinkommen und die darauf beruhenden gesetzlichen Bestimmungen berufen.
c) Bei eindeutig und ausdrücklich als vermittelt bezeichneten Leistungen ist Ziffer 1
e) dieser Bedingungen zu beachten. 
d) Für alle gegen den Reiseveranstalter gerichteten Schadensersatzansprüche aus unerlaubter Handlung, die nicht auf 
Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit beruhen, haftet der Reiseveranstalter bei Sachschäden bis 4000 Euro. Übersteigt 
der dreifache Reisepreis diese Summe, ist die Haftung für Sachschäden auf die Höhe des dreifachen Reisepreises 
beschränkt. Diese Haftungshöchstsummen gelten jeweils je Reisendem und Reise. Dem Reisenden wird in diesem 
Zusammenhang im eigenen Interesse der Abschluss einer Reiseunfall- oder Reisegepäckversicherung empfohlen.
16. Ausschlussfrist und Verjährung
a) Ansprüche wegen mangelhafter Reiseleistung nach den §§ 651 c bis 651 f BGB hat der Reisende innerhalb eines Mo-
nats nach der vertraglich vorgesehenen Beendigung der Reise gegenüber dem Reiseveranstalter geltend zu machen. 
Nach Ablauf dieser Frist können Ansprüche nur geltend gemacht werden, wenn der Reisende die genannte Frist ohne 
eigenes Verschulden nicht einhalten konnte.
b) Ansprüche des Reisenden im Sinne der Ziffer 16. a) verjähren grundsätzlich in einem Jahr nach dem vertraglich vor-
gesehenen Reiseende, jedoch mit der Einschränkung, dass diese Verjährungsfrist von einem Jahr nicht vor Mitteilung 
eines Mangels an den Reiseveranstalter durch den Reisenden beginnt. Bei grobem Verschulden verjähren die in Ziffer 
16. a) betroffenen Ansprüche in zwei Jahren.
c) Schweben zwischen dem Reisenden und dem Reiseveranstalter Verhandlungen über den Anspruch oder die den 
Anspruch begründenden Umstände, so ist die Verjährung gehemmt, bis der Reisende oder der Reiseveranstalter die 
Fortsetzung der Verhandlungen verweigert. Die Verjährung tritt frühestens 3 Monate nach dem Ende der Hemmung 
ein. d) Im übrigen gilt, insbesondere auch bei arglistigem Verschweigen des Mangels, die regelmäßige Verjährungsfrist 
von drei Jahren.
17. Pass-, Visa- und gesundheitspolizeiliche Formalitäten
a) Der Reiseveranstalter weist auf Pass-, Visumerfordernisse einschließlich der Fristen zur Erlangung dieser Dokumente 
und gesundheitspolizeiliche Formalitäten in dem von ihm herausgegebenen und dem Reisenden zur Verfügung gestell-
ten Prospekt oder durch Unterrichtung vor der Buchung einschließlich zwischenzeitlicher Änderungen insbesondere vor 
Vertragsschluss und vor Reisebeginn hin, die für das jeweilige Reiseland für deutsche Staatsbürger ohne Besonderhei-
ten wie Doppelstaatsbürgerschaft etc. gelten.
b) Bei pflichtgemäßer Erfüllung der Informationspflicht durch den Reiseveranstalter hat der Reisende die Vorausset-
zungen für die Reise zu schaffen, sofern sich nicht der Reiseveranstalter ausdrücklich zur Beschaffung der Visa oder 
Bescheinigungen etc. verpflichtet hat.
c) Entstehen z.B. infolge fehlender persönlicher Voraussetzungen für die Reise Schwierigkeiten, die allein auf das Ver-
halten des Reisenden zurückzuführen sind (z. B. keine Beschaffung des erforderlichen Visums), so kann der Reisende 
nicht kostenfrei zurücktreten oder einzelne Reiseleistungen folgenlos in Anspruch nehmen. Insofern gelten die Ziffern 6. 
(Rücktritt des Kunden) und 9. (Reiseabbruch) entsprechend.
18. Gerichtsstand
a) Der Reisende kann den Reiseveranstalter an dessen Sitz verklagen.
b) Für Klagen des Reiseveranstalters gegen den Reisenden ist dessen Wohnsitz maßgeblich, sofern es sich nicht um 
Vollkaufleute oder Personen handelt, die ihren Wohnsitz oder gewöhnlichen Aufenthaltsort nach Vertragsschluss ins 
Ausland verlegt haben oder deren Wohnsitz oder Aufenthaltsort im Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist. In 
diesen Fällen ist der Sitz des Reiseveranstalters maßgeblich.
19. Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen
Die Unwirksamkeit einzelner Bestimmungen begründet nicht die Unwirksamkeit des Reisevertrages im Übrigen. Zusatz 
bei Radtouren: Jeder Teilnehmer ist für den technisch einwandfreien Zustand seines Fahrrades sowie für die Einhaltung 
der Straßenverkehrsordnung selbst verantwortlich. Für eventuelle Schäden oder Unfalle, die durch Fremdverschulden 
entstehen, übernehmen wir keine Haftung. Für Beschädigungen oder Verluste der Gepäckstücke oder des Fahrrads, die 
beim Transport oder Verladen entstehen können, Gepäck oder Räder, die bei Zwischenübernachtungen im Bus oder 
Anhänger gelassen werden, übernehmen wir keine Haftung.
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Besuchen Sie doch mal unsere Homepage!
Unter www.royal-busreisen.de erhalten Sie alle Infos zu unseren Bus- und Radreisen. Weiter erhalten Sie alle Infos über 
Neuigkeiten in unserem Reiseangebot und rund um die Firma Royal Busreisen. Hier können Sie bequem Ihre Wunschrei-
se von zuhause aus buchen. Ein Reisefinder wird Ihnen bei der Suche nach der Traumreise behilflich sein. Viele Bilder 
von vergangenen Reisen zeugen von zufriedenen Kunden. Wir wünschen Ihnen viel Spaß bei der Suche nach der per-
sönlichen Traumreise und freuen uns auf Ihren Besuch im „worldwideweb“!
www.royal-busreisen.de

Royal Busreisen ist auch Gruppenreisenspezialist!

Sie möchten mit Ihrem Verein, Jahrgang oder Betrieb eine schöne Busreise veranstalten? Dann sind wir der richtige 
Reisepartner für Sie! Ob Halbtagesfahrt / Tagesfahrt, bis hin zur mehrtägigen Bus- oder Radreise. Bei uns sind Sie an 
der richtigen Adresse, vertrauen Sie auf über 30 Jahre Erfahrung! Wir organisieren für Sie Ausflüge, Hotels, Stadt- und 
Reiseführer, und verpacken alles mit unserem erstklassigen Service. Scheuen Sie sich nicht und sprechen Sie uns an. Sie 
teilen uns Ihre individuellen Wünsche mit und wir machen eine tolle Reise daraus. Anfragen können Sie telefonisch unter 
der Nummer 0 61 47 / 29 02 oder bei einem Besuch in unserem Reisebüro in Hessenaue an uns richten. Wir freuen uns 
auf Sie! Ihr Royal-Busreisen-Team

Information und Buchung
Royal Busreisen Abfahrtsorte bei Busreisen Abholung
Rheinstraße 24 · 65468 Trebur Hessenaue – Betriebshof Gegen Aufpreis möglich. 
Telefon 0 61 47-29 02 Rüsselsheim – Zentraler Omnibusbahnhof Bitte telefonisch erfragen.
Telefax 0 61 47-32 22 Frankfurt a. M. – Hauptbahnhof Süd Seite
info@royal-busreisen.de Darmstadt – Hauptbahnhof Westseite
www.royal-busreisen.de


